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§ 7 PslG Voraussetzung für die
postgraduelle Ausbildung in

Gesundheitspsychologie sowie in
Klinischer Psychologie

 PslG - Psychologengesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Die postgraduelle Ausbildung in Gesundheitspsychologie oder in Klinischer Psychologie darf nur beginnen wer,

1. 1.die Bezeichnung „Psychologin“ oder „Psychologe“ gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 führen darf, und

2. 2.im Rahmen eines Studiums der Psychologie gemäß § 4 nachweislich Kenntnisse und Fertigkeiten im

Bereich der empirisch-wissenschaftlichen Psychologie im Ausmaß von zumindest 180 ECTS

Anrechnungspunkten erworben hat und über die allgemeinen psychologischen Grundlagen, wie

psychologische Modelle, Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, psychologische Basisfertigkeiten

hinausgehend, jedenfalls nachweislich folgende Studieninhalte, einschließlich des Nachweises praktischer

Anwendung im Rahmen von Übungen oder Praktika, im Ausmaß von zumindest 75 ECTS

Anrechnungspunkten absolviert und entsprechende Kompetenzen zu möglichst gleichen Anteilen in:

1. a)Psychopathologie, Psychopharmakologie, Psychiatrie und Neurologie,

2. b)psychologischer Diagnostik mit besonderem Bezug auf gesundheitsbezogenes Erleben und Verhalten

und auf psychische Störungen einschließlich Übungen,

3. c)Methoden und Anwendungsbereiche im Bereich der Gesundheitsförderung, der

Krankheitsprävention und der Rehabilitation,

4. d)psychologischen Interventionen im Bereich der Gesundheitspsychologie und der Klinischen

Psychologie einschließlich Übungen

erworben hat und

3. 3.der Ausbildungseinrichtung gemäß § 9 die physische Eignung auf Grundlage eines allgemeinärztlichen

Zeugnisses, die psychische Eignung auf Grundlage eines klinisch-psychologischen oder eines fachärztlich

psychiatrischen Gutachtens sowie die persönliche Eignung im Rahmen eines Aufnahmegesprächs mit

Vertretern der Ausbildungseinrichtung gemäß § 9 nachgewiesen hat.

2. (2)Einen Ausschlussgrund für die postgraduelle Ausbildung stellen insbesondere offenkundige Mängel der

somatischen oder psychischen Eignung oder der Vertrauenswürdigkeit dar, die eine verlässliche Erfüllung der

Ausbildungs- und künftigen Berufspflichten nicht erwarten lassen.
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